
§ 27 k ZPO) e n t s c h i e d e n  hatte und nach der herr
schenden Meinung war in diesem Falle die Zurückver
weisung auch dann vorgeschrieben, wenn die vor
hergehende V e r h a n d l u n g  auch zur Sache selbst 
stattgefunden hatte (vgl. Jonas-Pohle § 538 Anm. IV). 
Gerade um die durch diese Vorschrift hervorgerufene 
unnötige Verzögerung in der Erledigung des Prozesses 
zu vermeiden, hat die ’t. VereinfVO nicht mehr darauf 
ab gestellt, worüber e n t s c h i e d e n  worden ist, son
dern darauf, worüber v e r h a n d e l t  worden ist, indem 
sie mit Recht davon ausging, daß eine in der 1. In
stanz auch zur Hauptsache durchgeführte Verhandlung 
selbst dann, wenn der erste Richter schließlich auf 
eine Prozeßabweisung gekommen sei, die Sache 
jedenfalls soweit geklärt haben muß, daß eine Zurück
verweisung nicht erforderlich »st.

In der Tat ist auch im vorliegenden Fäll nicht ein
zusehen, weshalb das OLG der Auffassung ist, die 
Sache müsse unbedingt zurückverwiesen werden. Die 
Tatsache allein, daß der 2. Instanz nicht bekannt ist, 
aus welchem Grunde der erste Richter die angefoch- 
tene Entscheidung erlassen hat, ist doch offensichtlich 
kein ausreichender Anlaß, denn das Berufungsgericht 
hat doch in jedem Fall, ganz gleichgültig, welche 
Gründe den ersten Richter zu seiner Entscheidung 
bewogen haben, den gesamten Sachverhalt selbständig 
zu prüfen und den Rechtsstreit von sich aus zu ent
scheiden — gerade hierin zeigt sich bekanntlich der 
Devolutiveffekt der Berufung. Deshalb ist auch das 
Argument des Urteils, „das Berufungsgericht müßte 
den Rechtsstreit ganz von neuem in Angriff nehmen“ 
nicht verständlich: daß die Berufungsinstanz jeden
Rechtsstreit grundsätzlich „ganz von neuem in An
griff nimmt", liegt im Wesen der Berufung und er
gibt sich aus § 525 ZPO. Eine andere Sache ist es, 
daß sich das Berufungsgericht dabei auf das Vor
bringen, die Beweisergebnisse und etwaigen weiteren 
Prozeßhandlungen der 1. Instanz stützen kann — 
aber gerade diese Möglichkeit ist ja auch im obigen 
Falle gegeben und wird durch das Fehlen der Ent
scheidungsgründe keineswegs beeinträchtigt. Der 
Senat stellt ausdrücklich fest, daß in der 1. Instanz 
zur Hauptsache verhandelt und Beweis erhoben 
worden ist; das aber sind die wesentlichen Grundlagen 
für das zweitinstanzliche Verfahren, während gerade 
die Urteilsbegründung des ersten Richters der Teil 
des erstinstanzlichen Prozeßstoffes ist, der das Be
rufungsgericht am wenigsten zu interessieren braucht, 
weil es den Sachverhalt selbständig zu prüfen und 
zu beurteilen hat. Hielt der Senat den Rechtsweg für 
unzulässig, so war die Berufung mit dieser Begrün- 
dung zurückzuweisen; hielt er ihn für zulässig, so war 
auf der Grundlage der erstinstanzlichen Beweis
erhebung, gegebenenfalls nach etwa notvjendiger Er
gänzung der Beweisaufnahme, in der Sache zu ent
scheiden: in keinem Fall war — sei es aus rechtlichen, 
sei es aus prozeßökonomischen Gründen — die Zurück
verweisung notwendig oder auch nur zulässig.

Dr. H. Nathan
i § 627 ZPO.

Dem Erlaß einer einstweiligen Anordnung auf Zah
lung von Unterhalt in Ostgeld an die in der Westzone 
lebende Ehefrau gemäß § 627 ZPO steht der Umstand, 
daß die Antragstellerin in der Westzone lebt und eine 
Überweisung von Ostgclt dorthin zur Zeit nicht mög
lich ist, nicht entgegen.

OLG Gera, Beschl. vom 20. Juli 1949 — 4 W 332/49.
Durch den angefochtenen Beschluß ist gemäß § 627 

ZPO 1. den Parteien das Getrenntleben gestattet, 2. dem 
Antragsgegner aufgegeben worden, der Antragstellerin 
eine Unterhaltsrente von monatlich 30 DM im voraus 
zu zahlen.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde, mit dem An
trag, den Beschluß hinsichtlich der Verfügung zu 2 auf
zuheben und den Antrag auf Unterhalt abzuweisen, 
ist zulässig, aber nicht begründet. Das Landgericht hat 
zutreffend festgestellt, daß der Antragsgegner bei 
einem Einkommen von monatlich 226 DM netto durch
aus in der Lage ist, eine Unterhaltsrente von 30 DM 
ohne Gefährdung seines eigenen Unterhalts zu zahlen. 
Es handelt sich bei dieser Unterhaltszahlung um eine 
gesetzliche Verpflichtung des Antragsgegners gegen
über der Antragstellerin gemäß § 1361 BGB, der sich 
der Antragsgegner nicht ohne weiteres dadurch ent

ziehen kann, daß er sich auf die Arbeitsfähigkeit der 
Antragstellerin beruft, die außerdem bereits 52 Jahre 
alt ist und somit nicht mehr der Arbeitspflicht unter
liegt.

Auch die Ansicht des Beschwerdeführers, daß Unter
haltszahlungen in die Westzonen unzulässig und un
durchführbar seien, und daß daher eine dahingehende 
Anordnung überhaupt nicht ergehen könne, ist un
zutreffend.

Dem Erlaß einer einstweiligen Anordnung auf Zah
lung von Unterhalt in Ostgeld gemäß § 627 ZPO steht 
der Umstand, daß die Antragstellerin in den West
zonen lebt und eine Überweisung von Ostgeld dort
hin nicht möglich ist, nicht entgegen. Es ist Sache der 
Antragstellerin, den ihr durch Richterspruch gewährten 
Rechtsschutz mit dem gesetzlich zulässigen Mittel zu 
verwirklichen. Es geht aber nicht an, die Gewährung 
des Rechtsschutzes davon abhängig zu machen, ob seine 
Verwirklichung einfach, schwierig oder zur Zeit gar 
unmöglich ist. Anderenfalls würde das nicht mehr und 
und nicht weniger bedeuten, als eine neue Rechts- 
schutzvoraussetzung für Zahlungsansprüche aufstellen. 
Das würde letzten Endes dazu führen, daß jede be
liebige Zahlungsklage, bei der Schuldner und Gläubiger 
in verschiedenen Währungsgebieten wohnen, wegen 
mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses abzuweisen wäre. 
Dies entspricht aber nicht dem System unseres Ver
fahrens, nach dem es ausschließlich eine Frage der 
Zwangsvollstreckung ist, ob und wie weit der vom 
Gericht gewährte Rechtsschutz realisiert werden kann 
oder nicht. Das Prozeßgerieht hat lediglich den gegen
seitigen Unterhalt der Eehegatten zu regeln, es hat 
sich aber nicht darum zu kümmern, ob und wie der 
Gläubiger zu seinem Gelde kommt (vgl. hierzu Nathan, 
NJ 1949 Seite 118). Die Beschwerde war daher kosten- 
piiichtig zurückzuweisen.

§ 13 GVG-Kontr.-UG Nr. 18.
In Streitigkeiten über Baukosten, die durch eine 

vom Wohnungsamt angeordnete bauliche Veränderung 
entstehen, ist der Rechtsweg unzulässig.

AG Königsee, Urt. v. 16. Dezember 1949 — C 169/49.
T a t b e s t a n d :

Das Wohnungsamt der Stadt O. hat im Sommer 
1949 im Hause des Verklagten einen Raum beschlag
nahmt, um darin Wohnungssuchende unterzubringen. 
Das Wohnungsamt hielt eine Teilung des ziemlich 
großen Raumes für erforderlich. Da sich der Verklagte
n.cht dazu bereit fand, eine Trennungswand hersteilen 
zu lassen, beauftragte der Bürgermeister der Klägerin 
dim Zimmermeister A mit dieser Arbeit. Dieser be
rechnete für die Trennungswand 198,80 DM und reichte 
seine Rechnung bei der Klägerin ein.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß der Verklagte als 
Hauseigentümer die Umbaukosten tragen muß, weil 
keine öffentlichen Mittel zur Verfügung ständen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  :
Die Klage muß abgewiesen werden, weil es sich 

nicht um einen bürgerlichen Rechtsstreit im Sinne des 
§ 13 GVG handelt.

Das Wohnungsgesetz (Kontrollratsgesetz Nr. 18) räumt 
in seinem Artikel VI den deutschen Behörden die Be
fugnis ein, zweckentfremdeten Wohnraum seinem ur
sprünglichen Zweck wieder zuzuführen und Wohn
raum um- oder auszubauen, wenn dadurch eine wirk
samere Ausnutzung desselben erzielt wird. Bezüglich 
der durch Um- oder Ausbau entstehenden Kosten be
stimmt die 1. Thür. AusfVO zum Wohnungsgesetz vom 
20. Juni 1946 (Ges.Slg. S. 121), daß sie derjenige zu 
tragen hat, zu dessen Gunsten der Bau erfolgt, soweit 
ni.cht öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Danach 
ist klar, daß die Erfassung sowie der Um- und Ausbau 
von Wohnraum obrigkeitsrechtliche Aufgaben der 
deutschen Behörden sind. Ansprüche, die aus dieser 
Tätigkeit der Behörden erwachsen, finden ihre recht
liche Grundlage nicht im bürgerlichen Recht, sondern 
ira öffentlichen Recht. Steifigkeiten darüber sind nicht 
vor den ordentlichen Gerichten, sondern vor den Ver
waltungsgerichten auszutragen. Für die Erfassung und 
Zuweisung von Wohnraum und Möbeln hat das OLG 
Gera auch bereits in diesem Sinne entschieden (N. J. 
1947 S. 189). Dasselbe gilt aber auch für die durch den 
Um- oder Ausbau von Wohnraum entstehenden
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